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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1988

Norm

KO §12

KO §27

Rechtssatz

Mangels einer Befriedigungstauglichkeit ist die Anfechtung des Erwerbes eines richterlichen Pfandrechtes und der

Befriedigung daraus an Gegenständen, an denen der Anfechtungsgegner bereits die Stellung eines

Absonderungsgläubigers innehatte, ausgeschlossen.
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